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Rechtssatz

Zwar hat der Gesetzgeber des EStG 1972 und nachfolgend des EStG 1988 die P ichtversicherungsbeiträge zur

Sozialversicherung - in Abkehr von deren vorheriger Einstufung als Sonderausgaben - in § 4 und § 16 zu Aufwendungen

gemacht, die bereits bei der Ermittlung derjenigen Einkünfte in Abzug zu bringen sind, mit denen sie im

Zusammenhang stehen (vgl. dazu näher VwGH 18.3.1991, 90/14/0265). Diese regelungstechnische Zuordnung zum

Bereich der Einkünfteermittlung ist aber - wie bereits die Rechtslage vor dem EStG 1972 zeigt - nicht zwingend, wenn

der Gesetzgeber sich für eine einkommensteuerliche Berücksichtigung von Sozialversicherungsbeiträgen entscheidet.

Die kausale Verknüpfung bei P ichtversicherungsbeiträgen besteht in erster Linie zwischen den Beitragsleistungen

einerseits und dem Versicherungsschutz der versicherten Person andererseits. P ichtversicherungsbeiträge werden

bezahlt, um in den Versicherungsfällen von Unfällen, Krankheit, Invalidität oder Alterspension Versicherungsleistungen

zu erhalten. Sie dienen der persönlichen Absicherung der Steuerp ichtigen. Der Bezug zum Betrieb besteht

demgegenüber nur darin, dass die betriebliche Tätigkeit Anknüpfungspunkt einer Versicherungsp icht im Rahmen des

GSVG 1978 ist und die erzielten Einkünfte in die Bemessungsgrundlage für die Beitragsleistungen eingehen. Nach dem

Gesagten dient die steuerliche Berücksichtigung von sozialversicherungsrechtlichen P ichtbeiträgen - jedenfalls im

Hinblick auf Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung - der steuerlichen Berücksichtigung persönlicher

Verhältnisse der Abgabep ichtigen. Die einkommensteuerliche Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse von in der

EU grenzüberschreitend tätigen Personen obliegt im Zweifel dem Ansässigkeitsstaat (vgl. dazu EuGH 12.6.2003, C-

234/01, Gerritse, Rz 48; 11.8.1995, C-80/94, Wielockx).
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